
  

 

An das  
Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie 
BMVIT – IV/ST5 
Rechtsbereich Straßenverkehr 
Radetzkystraße 2 
1030 Wien 
GZ. BMVIT-161.001/0001-IV/ST5/2013 

 Wien, 21.10.2013 

  

Betrifft:  Entwurf einer 26. Novelle der Straßenverkehrsordnung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) dankt für die Einladung zur Stellungnahme 
und möchte zum vorgelegten Entwurf Folgendes anmerken: 

 

Wir sind erfreut, dass mit dem Fahrverbot für LKW auf dem ganz linken von drei oder mehr 
Fahrstreifen eine wichtige Maßnahme zur Erhöhung der Verkehrssicherheit getroffen wird. Wie 
in den Erläuterungen zum Entwurf sowie in unserem Gutachten ausgeführt, ist das Fahrverbot 
aus vielfacher Hinsicht sinnvoll. Hervorzuheben sind dabei insbesondere folgende Gründe: 

 

• Auf drei- und vierstreifigen Abschnitten ereignen sich nicht nur durchschnittlich mehr 
Schwerverkehrsunfälle als im übrigen Autobahnen- und Schnellstraßennetz, diese sind 
auch zu 80 % auf Verkehrslagen zurückzuführen, die durch LKW, die am äußerst linken 
Fahrstreifen fahren, hervorgerufen werden können. 

 

• Bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen kann durch das Fahrverbot sichergestellt wer-
den, dass zumindest der äußerst linke Fahrstreifen für Winterdienst- und Einsatzfahr-
zeuge frei bleibt und nicht durch liegen gebliebene LKW blockiert wird. 

 

• Bei Videobeobachtungen auf bestimmten Autobahnabschnitten wurde je ein problema-
tischer Fahrstreifenwechsel eines Schwerfahrzeugs vom zweiten auf den dritten Fahr-
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streifen innerhalb einer Viertelstunde festgestellt; der daran anschließende Überholvor-
gang dauerte bis zu zwei bis drei Minuten. Durch solche häufigen, langwierigen Über-
holvorgänge wird die Ungeduld nachfolgender Verkehrsteilnehmer gefördert und die 
Wahrscheinlichkeit unfallträchtiger Situationen erhöht. 

 

Wir sind daher überzeugt, dass durch die Maßnahme viele Schwerverkehrsunfälle auf drei- 
und vierstreifigen Bereichen des Autobahn- und Schnellstraßennetzes vermieden werden kön-
nen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Kuratorium für Verkehrssicherheit 

 

 
 

Dir. Dr. Othmar Thann 
(Hauptgeschäftsführer) 

 

Dr. Armin Kaltenegger 
(Bereichsleiter Recht & Normen) 
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